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m 12. Januar 2022 eröffne-
te der Bundesrat unter 
dem Druck des Parla-

ments und einer Expertengruppe 
die Vernehmlassung zur Einfüh-
rung eines Schweizer Trusts. 
Damit anerkennt er die Notwen-
digkeit dieses neuen Instruments 
für die Vermögens- und Nach-
lassplanung. Gemäss dem erläu-
ternden Bericht (S. 2) besteht das 
Ziel darin, «Personen und Unter-
nehmen in der Schweiz ein für 
den Erhalt ihres Vermögens fle-
xibles, zuverlässiges und geeig-
netes Rechtsvehikel zur Verfü-
gung zu stellen und dem Finanz-
platz neue Geschäftsmöglichkei-
ten zu eröffnen.» Bedauerlicher-
weise umfasst der Entwurf auch 
eine Änderung der seit 2007 gel-
tenden steuerlichen Behandlung 
des Trusts, wodurch er jegliche 
Attraktivität verliert. 

Trusts sind Vermögen, die von einem 
Begründer (Settlor) an einen Treuhän-
der (Trustee) übergeben werden, 
damit dieser sie zugunsten von Be-
günstigten verwaltet, allenfalls unter 
der Aufsicht eines Protektors. Alle 
wichtigen Finanzplätze kennen diese 
Institution, mit Ausnahme der 
Schweiz, die jedoch seit 2007 aus-
ländische Trusts anerkennt. Seither 
arbeiten in der Schweiz rund 3000 
Personen in der Trustindustrie und 
viele Bankkonten werden im Namen 
von Trusts geführt. 

 

 

In seiner heutigen Form erlaubt das 
Schweizer Recht einer Stiftung nicht, 
regelmässige Ausschüttungen an die 
Mitglieder einer Familie vorzunehmen, 
um deren Unterhalt zu sichern. Dar-
über hinaus gibt es kein Rechtsinsti-
tut, mit dem die Übertragung eines 
Vermögens über mehrere Generatio-
nen hinweg geplant werden kann. 
Auch Kapitaleinzahlungskonten sind 
nicht sehr flexibel für solche Geschäf-
te. Der Bundesrat ist daher der An-
sicht, dass der Trust als Instrument 
für Nachlassplanung und Vermögens-
verwaltung ins Schweizer Recht auf-
genommen werden sollte.  

Der vorgeschlagene Rechtsrahmen 
berücksichtigt die im Ehe- und Erb-
recht geltenden Verfügungsbeschrän-
kungen und stellt insofern sicher, dass 
der Begründer die Vermögenswerte 
nicht zulasten Dritter veräussern kann, 
z.B. durch eine Pflichtteilsverletzung. 
Abgesehen davon bietet der Vorent-
wurf eine grosse Flexibilität, welche 
die Verwendung des Trusts in ver-
schiedenen Kontexten ermöglicht: 
privat oder geschäftlich, zur Sicher-
heit, zum Erhalt von Vermögen, zur 
Vermögensplanung usw. Einzig die 
Errichtung karitativer Trusts und ande-
rer purpose trusts wird ausgeschlos-
sen, um nicht mit der Rechtsform der 
Stiftung zu konkurrieren, die einen 
sehr guten Ruf geniesst und die ver-
schiedene Bedürfnisse in diesem 
Bereich zu erfüllen scheint.  

 

 

Der Schweizer Trust 
braucht nur zivilrecht-

liche, keine steuer-
rechtlichen Regeln. 

 
Das vorgeschlagene 

neue Steuerregime 
macht die Attraktivität 
der Vorlage zunichte.  
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Warum soll ein Trust nach Schweizer 
Recht eingeführt werden, wenn in der 
Schweiz bereits Trusts anderer 
Rechtsordnungen verwendet werden 
können? Vor allem, um nicht von 
ausländischen Vorschriften und 
Rechtsprechungen abhängig zu sein. 
Und um Vertrauen bei denjenigen zu 
schaffen, die ein Instrument nach 
Schweizer Recht suchen, um ihren 
Nachlass ohne vorzeitige Übertragung 
oder Aufteilung des Vermögens zu 
regeln. Eine Erhebung aus dem Jahr 
2019 geht beim realistischsten Sze-
nario von einem zusätzlichen Mehr-
wert von 139 Millionen Franken und 
Steuereinnahmen von 57 Millionen 
Franken aus, wenn Schweizer Trusts 
errichtet werden könnten. 

Eine transparente Praxis 

Der Begriff des Trusts wird von man-
chen mit zweifelhaften Machenschaf-
ten oder Steuerhinterziehung in Ver-
bindung gebracht. Die Anwendung 
der internationalen Standards durch 
die Schweiz hat diesen Vorwürfen ein 
Ende bereitet. Die Banken identifizie-
ren im Rahmen ihrer Verpflichtungen 
zur Bekämpfung der Geldwäscherei 
seit langem alle an einem Trust betei-
ligten Parteien. Über den automati-
schen Informationsaustausch teilen 
sie den Steuerbehörden am Wohnsitz 
dieser Personen auch die Erträge aus 
dem Trust mit, selbst wenn diese 
nicht steuerpflichtig sind. Und seit 
2020 müssen Trustees in der 
Schweiz von der FINMA bewilligt und 
von speziellen Stellen beaufsichtigt 
werden. Ein Bericht des Bundes aus 
dem Jahr 2017 stellte bereits fest,  
«dass (…) die Finanzintermediäre bei 
diesen Strukturen speziell wachsam 
sind und Trusts daher unter den aus-
ländischen Rechtsträgern die Katego-
rie mit dem geringsten Risiko darstel-
len» (vgl. erläuternder Bericht, Anmer-
kung 141, S. 48). 

Ein nachteiliges Steuerregime 

Seit 2007 basiert die Besteuerung 
von Trusts auf einem Kreisschreiben 
der Schweizerischen Steuerkonfe-
renz, zur Zufriedenheit der Veranla-
gungsbehörden als auch der Steuer-
zahler. In diesem Zusammenhang 
werden drei Arten unterschieden: 

a) Revocable Trust: Der Begründer 
verzichtet nicht endgültig auf sein 
Vermögen, das ihm steuerrechtlich 
weiterhin zugerechnet wird. 

b) Irrevocable Fixed Interest Trust: Der 
Begründer räumt den Begünstigten 
einen festen Anspruch auf eine regel-
mässige Leistung ein; diese werden 
somit wie Nutzniesser besteuert.  

c) Irrevocable Discretionary Trust: Der 
Begründer entäussert sich seines 
Vermögens und gibt dem Trustee 
einen Rahmen für die Ausschüttun-
gen vor, die dieser dann an die Be-
günstigten auszahlen kann oder auch 
nicht. Die Rechte dieser Begünstig-
ten, die bisweilen gar nichts über das 
Bestehen des Trusts oder ihre Eigen-
schaft als Begünstigte wissen, sind 
nur anwartschaftlicher Natur.  

Wie der erläuternde Bericht (S. 71) 
feststellt, ist die Errichtung dieser 
letzten Art von Trusts für eine in der 
Schweiz ansässige Person unattrak-
tiv, «da ihr die eingebrachten Vermö-
genswerte steuerlich weiterhin zuge-
rechnet werden.» Bei ihrem Tod wer-
den nur die Begünstigten auf die Aus-
schüttungen steuerpflichtig.  

Gegen den Willen der Kantone und 
der Branche möchte der Geset-
zesentwurf dieses Regime ändern 
und den Trust wie eine Stiftung be-
steuern, wenn mindestens ein Be-
günstigter oder allenfalls der Settlor in 
der Schweiz ansässig ist. 

Diese würden zudem solidarisch für 
die Steuer haften, obwohl die Idee der 
Trustbesteuerung darauf beruht, dass 
man ihnen dieses Vermögen und die 
Erträge nicht zurechnen kann! Der 
Bund räumt sogar ein, dass diese 
Option «bezüglich Standortattraktivität 
und administrativer Aufwand / Prakti-
kabilität […] weniger gut abschneidet» 
(vgl. erläuternder Bericht, S. 83). 

Man muss sich bewusst sein, dass 
die Behandlung eines Trusts als Stif-
tung eine dreifache Besteuerung be-
deutet: Erbschafts- oder Schen-
kungssteuer bei der Gründung, Ge-
winnsteuer innerhalb der Stiftung und 
Einkommenssteuer bei einer Aus-
schüttung, selbst des Startkapitals!  

Anstatt «neue Geschäftsmöglichkei-
ten» zu eröffnen, würde eine solche 
steuerliche Behandlung die Attraktivi-
tät der Vorlage zunichte machen und 
sogar viele in der Schweiz ansässige 
Trusts, Trustees, Begründer und Be-
günstigte vertreiben, was zu einem 
Verlust an Wertschöpfung und Steu-
ereinnahmen führen würde. Eine sol-
che Regelung wäre auch ein 
Schreckgespenst für in der Schweiz 
ansässige Personen, die nach dem 
Aufwand besteuert werden und oft-
mals Begründer oder Begünstigte von 
Trusts sind. Es ist daher besser, die 
steuerlichen Aspekte des Trusts un-
angetastet zu lassen. 

Selbst die Übergangsbestimmungen 
für vor dem Inkrafttreten der neuen 
Regeln bestehende Trusts werden 
wenig nützen, wenn man diesen 
nach diesem Zeitpunkt kein Vermö-
gen mehr zuweisen kann. 

Die Vernehmlassung läuft bis zum 
30. April 2022. Um die Vorlage zu 
retten, muss die Steuerkomponente 
aus dem Entwurf entfernt werden.  


